
 

 

 

Differenzbilanzierung Strom  

 

Gemäß § 12 Abs. 3 der StromNZV ist die EWP von der Verpflichtung zur Durchführung 
einer Differenzbilanzierung befreit. 

Somit können auch keine Ergebnisse aus einer Differenzbilanzierung veröffentlicht werden. 

 

 


